
sind die 
Unterlagen 
vollständig? 

NEIN

Prozess Gleichwertigkeitsanerkennung Tertiärabschluss 
Berufsbildungsfachleute mit eidg. Fachausweis 

 
 

 
 

Mit dem Gesuch sind folgende Unterlagen 
einzureichen:  
 

- Arbeitsbestätigungen ( 9 Jahre inkl. 
berufliche Grundbildung davon mind.  
2 Jahre im Bereich Berufsbildung z.B. 
als hauptberuflicher Berufsbildner, 
Funktion in einem Berufsbildungsamt 
oder einer Organisation der 
Arbeitswelt (OdA)) 

- Nachweis des lebenslangen 
Lernens (Kursausweise, Abschlüsse, 
Zeugnisse) 

- Lebenslauf 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

START 

Kandidat/in reicht Gesuch um 
Anerkennung der 

Gleichwertigkeit beim 
Sekretariat QS ein 

Das Sekretariat leitet das 
Gesuch an die Arbeitsgruppe 

der Kommission QS zur 
Prüfung weiter 

Die Arbeitsgruppe prüft die 
Unterlagen und teilt den 

Entscheid über die 
Anerkennung dem Sekretariat 

mit 

Das Sekretariat teilt dem/der 
Gesuchsteller/in den 

Entscheid der Kommission QS 
schriftlich mit 

ENDE 

Meldung an Gesuchsteller/in 
mit Begründung der fehlenden 

Unterlagen 

JA

Der schriftliche Entscheid gilt als
Zulassung zum
Qualifikationsverfahren (nach
Abschluss der Module A – D)




